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Seehäfen und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
■ /

Dr. Lotharjjolm es, Hamburg

D ie Lage d er westeuropäischen Seehäfen  h a t sich nach dem  zw eiten  W eltkrieg  w eitgehen d  
gew an delt. Das g il t  besonders fü r d ie  deutschen Seehäfen , d ie  durch d ie  A usw irkungen  
des Eisernen Vorhangs ihre ehem als zen tra le  m itteleuropäische L age verloren  haben und  
— in fo lg e  des Verlustes ihres „natürlichen“ H in terlan des  — in  eine extrem  periph äre  
L age in  d er Bundesrepublik und da m it d er  E W G  gera ten  sind. In  d ieser A bh an dlu n g  
w erden  d ie  strukturwandelnden K om ponen ten , zu  denen insbesondere d ie  B ildu n g  der  
G roßw irtschaftsräum e gehört, untersucht. B esondere A u fm erksam keit w ird  d e r  S tellun g  
d er  Seehäfen  und d er Seehafenverkehrsw irtschaft im  System  des G em einsam en M arktes 
und im  System  des EWG-Vertrages geschenkt. D ie verm itte ln de A nsicht zu  diesem  F ragen
kom plex vern ein t eine pauschale G leichstellung der D ienstleistungen von Seeschiffahrt 
u nd Seehäfen  m it allgem einen w irtschaftlichen T ä tigkeiten  und betrachtet Sonder
regelungen als eine zw ingende N otw endigkeit.

Vornehmlich zwei Ursachen sind für den Mangel an 
aufschluJßreichem, publiziertem Material über den 

kom plexen Bereich'„Seehäfen und EWG" bestimmend: 
einm al ist man in  europäischen Seehafenkreisen der 
Ansicäit, daß das Gesdiehen auf diesem Gebiet 
wirtschaftlicher Betätigung sich weitgehend einer Be
einflussung der auf die Binnenmarktintegration ge
richteten ' Tätigkeit der Brüsseler Kommission der 
Europäisdien Wirtschaftsgemeinsdiaft entzieht. Mehr 
hierüber später. Der ältere und unpolitische Grund 
jedod i ist der, daß die funktioneilen Aufgaben der 
im jetzigen EWG-Raum liegenden kontinentaleuro
päischen Seehäfen zu untersdiiedlidi sind, als daß.sich 
um fassendere Gemeinsamkeiten aufzeigen ließen. So 
ist allen Seehäfen — pointiert ausgedrüdct — im 
Grunde nur eines gemeinsam; Das Bemühen, optimale 
Dienstleistungen für den Verkehr zur Verfügung zu 
stellen, hauptsädilich für den eng mit ihnen verbun
denen internationalen Verkehrsträger Seesdiiffahrt.

N un kann man immerhin den Versudi unternehmen, 
Funktionen, Kapazitäten und Fazilitäten der „EWG- 
Seehäfen" aufzuzeigen, sofern man gleichzeitig nicht 
die Tatsadie aus den Augen verliert, daß es d e n  
Seehafen, schledithin n id it gibt; jeder der zahlreichen 
Seehäfen im Gebiete der EWG ist ein V erkehrsknoten
punkt sui generis, der sich inmitten einer ungemein 
stark  differenzierten Konkurrenzsituation gestellt sieht 
in  einem Hinterland, das durch die untersdiiedlichen 
V erhaltensw eisen der Binnenverkehrsträger sechs 
kontinentaleuropäisdier Staaten modifiziert wird.

DIE FUNKTIONEN EINES SEEHAFENS

Gemeinsam ist den großen Seehäfen der EWG, daß sie 
un ter den Begriff „W elthäfen“ subsumiert werden 
können; begrifflich liegt ein solcher vor, wenn er 
einen wichtigen Teil einer größeren Verkehrswirtsdiaft 
regelmäßig mit allen w iditigen Teilen des W eltm ark
tes im Ein- und Ausfuhrverkehr verbindet. So wie 
diese enthalten auch alle anderen Formulierungen 
qualitative Bewertungsmaßstäbe, da bei einer quanti
ta tiven Analyse der Begriff Welthafen im Wechsel 
der jährlid ien  Umschlagsmengen seine Bedeutung ver
lieren würde.

Nun, viel ist mit dieser Begriffsbildung nicht gewon
nen; auch durdi eine schwerpunktmäßige H erausstel
lung der verschiedenen Aufgabenbereidie eines See
hafens — Stückgut-, Massengut-, Spezialgut-, Bunker-, 
Fischerei-, W erfthafen u. a. m. — wird der Kern der 
Sache nicht berührt, da angesichts einer konjunktu
rellen Krisenanfälligkeit der modernen W elthäfen 
deren Spezialfunktionen zwar weiterhin erhalten und 
ausgebaut werden, im allgemeinen jedoch der Trend 
zum „Universalhafen“ unverkennbar ist. Lediglich im  ̂
Hinblick auf die geographische und schiffahrtstechni
sche Eigenart eines Seehafens vermag eine Typisierung 
noch einen Sinngehalt aufzuweisen. Die Funktionskette 
eines Seehafens ist daher auch von einer Vielzahl 
unterschiedlich gewichtigter Faktoren gebildet. Grob 
gesehen arbeitet der Seehafen als M ittler zwischen 
binnenseitigem Hinterland und seewärtigem „Vor
land", in dem er Konsumenten und Produzenten seine 
vielsdiichtigen Dienste offeriert. Einige Funktionen 
der Häfen im Gebiete der EWG lassen sid i gut bei 
der Beantwortung jener Fragen aufzeigen, weldie 
Rolle ihnen infolge der im V ertrag zur Gründung der 
Europäisdien W irtschaftsgemeinschaft (EWGV) postu
lierten Umbildung der Europawirtsdiaft in einem ge
meinsamen H interland zufallen wird, welchen Beitrag 
sie selbst werden leisten können und welche Rückwir
kungen sie für ihren eigenen W irkungsbereich zu er
w arten haben.

SITUATION DER SEEHÄFEN IN  DER EWG

Die Situation der Seehäfen in der EWG — ganz be
sonders der deutschen Seehäfen — nach dem zweiten 
W eltkriege ist durch ein buntscheckiges Koiiglomerat 
politischer und wirtsdiaftlicher, marktmäßiger und 
technischer Faktoren gekennzeichnet, die durch teils 
zutreffende, oftmals aber auch die Realität verzerrende 
Schlagworte wie: Auswirkung des Eisernen Vorhangs, 
Verkehrslenkung, Embargogesetzgebung, Zollpolitik, 
Seehafentarifjjolitik, Politisierung des Seeverkehrs, 
genereller Strukturwandel in der deutsdien Seehafen
politik, W estausrichtung der Verkehrsinvestitionen, 
Superschiff und Hafenausbau usw. schematisiert w er
den können. Umschichtungen marktmäßiger N atur auf
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dem industriellen Gütermarkt, auf dem Gebiet des 
W arenhandels und der Verkehrstechnik selbst treten 
hinzu. Diese Komponenten, deren Anteilsverursachung 
im Verkehrsvolum en der einzelnen Seehäfen kaum 
eindeutig nachweisbar sein kann, haben den Güter
umschlag der Hamburg-Antwerpen-Range mengen
mäßig gegenüber der Zeit vor dem zweiten W eltkrieg 
dergestalt modifiziert, daß eine allmähliche V erlage
rung der Schwerpunkte des Seehafenumschlages zu 
beobachten ist. W ie weit diese tendenzielle Entwick
lung eines güterwirtschaftlichen Trends in Verfolg der 
Vertragsbestim mungen eine verstärkte verkehrliche 
Ausrichtung auf den W estraum  nach sich ziehen wird, 
bleibt abzuwarten. Sie ist zu befürchten. Angesichts 
der Unwägbarkeit der zukünftigen Ereignisse politi
scher und wirtsdiaftlicher N atur soll nicht versucht 
werden, an Hand von A lternativkalkulationen fest
zustellen, inwieweit dieser für unsere Seehäfen ungün
stige Verlauf sich w eiter fortsetzt. Die Zahlen jedoch 
sprechen für sich.

DIE AUSWIRKUNGEN DES EISERNEN VORHANGS 
AUF DIE DEUTSCHEN SEEHÄFEN

Für die deutschen Seehäfen —■ und hier in  schärfster 
Ausprägung für den Seehafen Hamburg — ist der 
politische Faktor mit den Auswirkungen des Eisernen 
Vorhangs der bedeutendste aller strukturwandelnden 
Komponenten. Die negative Ausstrahlung der Teilung 
Deutschlands, Europas und der W elt in zwei politisch 
und wirtschaftlich auseinanderstrebende heterogene 
Hälften auf die Hafenbilanzen ist bekannt. Die geplante 
Verbundwirtschaft mit der EWG macht die für die in 
der Nähe des Eisernen Vorhanges gelegenen Hafen
gruppen ohnehin bestehenden Probleme keinesfalls 
leichter! Ganz im Gegenteil! möchte man sagen, klänge 
hier nicht ein  Zweckpessimismus durch. W as ist, was 
bleibt und was auch in einer „großen" EWG bleiben 
wird, ist die ungünstige geopolitische Lage Hamburgs, 
Bremens und Lübecks. Ihre einstmals zentralen mittel
europäischen Standorte im Deutschen Reich sind — 
wirtschaftspolitisch gesehen — infolge des Verlustes 
des „natürlichen" Hinterlandes in  Ost und Südost 
einer zum Teil extrem peripheren Lage in der Bundes
republik Deutschland und damit in  der EWG gewichen. 
Eine Randlage muß Auswirkungen haben: der Anteil 
des Hamburger Hafens beispielsweise an den Gesamt
einfuhren des Bundes ist von 31,5 ®/o im Jahre 1950 
über 26,7 “/o im Jahre 1954 auf nur noch 22,6 Vo im 
Jahre 1959 relativ stark  zurückgegangen. Dieser Ab
schwung — auch in  Bremen und Lübeck läßt sich ähn
liches feststellen — ist erschreckend stark  bei den 
Einfuhren aus Europa (ohne den Ostblock).

A n te il d es H am burger H afen s an der w estd eu tschen  
Einfuhr a u s Europa

(in «/o)

Länder 1950 1954 1959

Europa ohne Ostblock 
davon:

20,9 13,4 8,9

EW G-Länder 10,0 5,7 2,5
EFTA-Länder 20,9 16,0 12,7
ü b rig e  Länder 55,3 34,9 30,3

VERKEHRSVERLAGERNDE TENDENZEN DER EWG

Man hat gesagt, im allgemeinen sei die Statistik 
gut und gerne mit der Bedeutung einer Laterne für 
einen A ngeheiterten zu vergleichen: beide dienten 
nicht der V erbreitung von Licht, sondern um sich 
daran festzuhalten. Aber selbst, wenn man bejaht, daß 
die Statistik oftmals willfähriges Objekt für zweckbe
tonte Interpretationen sein kann, diese Zahlen sprechen 
eine gar zu deutliche Sprache hinsichtlich der befürch
teten verkehrsverlagernden Tendenzen der EWG. In 
allen Fällen war die rückläufige Quote des Hamburger 
Hafens weniger auf absinkende Verkehrsmengen in 
Hamburg als' vielmehr auf ein wesentlich stärkeres 
Ansteigen der gesam ten Bundeseinfuhren zurückzu
führen. Der verstärk te W arenaustausch, insbesondere 
mit den EWG-Partnern, wird in einem immer stärke
ren Ausmaße über die „trockene“ Grenze abgewickelt 
mit dem unerfreulichen Ergebnis, daß z.B. Hamburg 
im Jahre 1959 nur noch mit 2,5 Vo an den seit 1950 
verdreifachten Einfuhren der Bundesrepublik aus dem 
EWG-Raum beteiligt war. Die gleiche negative Ten
denz offenbaren die Einfuhrzahlen aus den über
seeischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie 
die Importe aus den Ostblockstaaten in Europa und 
Asien. Die Stellung des Hamburger Hafens als Ein
fuhrplatz der Bundesrepublik hat sich also •—■ wohl 
durch die in der EWG verstärkt spürbar werdende 
Randlage — erheblich verschlechtert. In m ehr oder 
weniger gleichem Ausmaße trifft dies auch für die 
anderen deutschen Seehäfen zu, berücksichtigt man 
die Tatsache, daß rund 50 Vo des Schiffsverkehrs zur 
See (ohne Zwischenverkehr), etwa 77 Vo des Transit
verkehrs über die deutschen Häfen, rund 42 Vo des 
seew ärtigen Außenhandels (Spezialhandel) in der 
Einfuhr und etwa 40 Vo in  der Ausfuhr alleine über 
diesen größten deutschen Seehafen gehen.

Lediglich die günstiger liegenden Ausfuhrzahlen über 
den Hamburger Hafen — vornehm lidi nach den über
seeischen Industrieländern — lassen die verhängnis
vollen Auswirkungen dieser verkehrsverlagernden 
Tendenzen nur abgeschwächt zur Geltung kommen, sie 
lassen erkennen, daß der Inhalt des Begriffes „W ett
bewerbslage des Seehafens" komplexer N atur ist. 
W arum  verschifft z. B. das exportintensive und im- 
porthungrige Ruhrgebiet nicht in gleich ausgeprägtem 
Maße über die Rhein-Schelde-Hafengruppe, wie 
es von dort bezieht? Im wirtschaftlichen Spiel von 
Angebot und Nachfrage sind auch für die Absatz
fähigkeit von Dienstleistungen nicht nur Preis und 
Qualität, sondern viele andere Momente von gleich 
großer Bedeutung, die sich oftmals einer vergleichen
den, exakt meßbaren und bew ertenden Darstellung 
entziehen. So bestimmen weder die Einzelkosten oder 
der Gesamtkostenblock alleine die W ettbew erbsstel
lung eines Seehafens, noch besteht zwischen den 
Häfen ein völlig freier W ettbewerb; auch ist die See
fracht auf die Hafenplätze und die Hafengebühren 
nicht gleich, und da letztlich auch die Frachten aller 
drei konkurrierenden binnenländischen Verkehrsträger
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keiner freien Preisbildung unterliegen, läßt sich das 
„ureigene“ H interland eines Seehafens nidit umreißen. 
Das „natürlidie" H interland ist ja ohnehin nur ein 
fik tiver Begriff, es ist in seiner heutigen Ersdieinungs- 
form ein nahezu völlig bestrittenes Areal, auf dem 
die untersdiiedlidien wettbewerblidien V erhaltens
w eisen der beteiligten Seehäfen sidi perm anent über- 
sdineiden: es ist oftmals durdi die Tarifgestaltung 
der B innenverkehrsträger modifiziert und hierdurdi 
erst bestimmbar. Der Hinterlandsverkehr wiederum 
ist nun keine aussdiließlidie Funktion tarifbildender 
Prinzipien der binnenländisdien Verkehrsträger — ist 
aud i deren  Bedeutung für die Ausgestaltung des Ein- 
zugsbereidies eines Seehafens unumstritten. Der 
„objektive, natürlidie" Verkehrsweg einer W are wird 
durdi eine Vielzahl w eiterer Faktoren bestimmt, bei 
der W ahl des Seehafens durdi die Verladersdiaft 
kommt ein Konglomerat unternehmerisdier Sdiätzun
gen, Überlegungen und Imponderabilien zum Zuge.

Im Ausbau der „natürlidien“ Fazilitäten — und h ier
un ter sollte gewissermaßen die Kapazität eines See
hafens, seine tedinisdie Funktionsfähigkeit hinsidit- 
lid i der Hafenanlagen und Umsdilagseinriditungen 
verstanden werden — und in der sorgfältigen Pflege 
der — nennen wir sie „unsiditbaren" — Fazilitäten im 
Zusammenhang mit einer den Belangen der deutsdien 
Seehäfen unter ausdrüdclidier Billigung des EWGV 
Redinung tragenden Seehafentarifpolitik liegt die 
große Chance der peripher gelegenen Seehäfen, sidi 
auch in der Europäisdien Wirtschaftsgemeinschaft zu 
behaupten und die vorbildlidien M ittlerfunktionen 
als geographisch gesehen zentrale Häfen Europas in 
der Entfaltung ihrer Handelsfunktionen über die Gren
zen der W irtsdiaftsräum e hinaus zu vertiefen.

DIE NOTWENDIGKEIT STRUKTURELLER ANALYSEN

Es ist unter langfristigen Aspekten recht sinnlos, einem 
Kapazitätsrausdi zu verfallen, der nidit berüdcsichtigt, 
daß Gesamtumschlagszahlen ohne strukturelle Analy

sen kaum der richtige Maßstab sein können, um 
Größenordnung und Bedeutung von Seehäfen abzu
grenzen.

Nehmen wir ein Beispiel: Auf Grund seiner geographi- 
sdien Lage als Vorhafen des Ruhrgebietes und unter
stützt durch den Rhein als Verkehrsweg für das Bin- 
nensdiiff als typisches M assenguttransportm ittel ist 
Rotterdam in erster Linie ein M assenguthafen; so ent
fallen im Jahre  1960 auf seinen bedeutenden Gesamt
umschlag von 83 Mill. t allein 69 Mill. t auf M assen
güter (u. a. ,40 Mill. t Mineralöl, 13 Mill. t Erze, 
5,3 Mill. t Kohle, 5,5 Mill. t Getreide). Vergleicht man 
hingegen nur die lohn- und arbeitsintensiven Stüds- 
und Sadigüter, die ein wesentlich besserer W ertm es
ser für das Beschäftigungspotential und die W ettbe
w erbkraft eines Seehafens sind, so lag Rotterdam hier 
mit 14,3 Mill. t nur knapp vor Hamburg mit 11,2 Mill. t; 
aber audi hierbei ist nodi zu berücksichtigen, daß sidi 
der Stück- und Sadigutumschlag in Rotterdam zu einem 
wesentlichen Teil aus sog. „M assenstückgütern" (Roh
eisen, Eisen- und Stahlhalb- und -fertigwaren) zusam
mensetzt, die in einfachster W eise von Bord zu 
Bord, also zwischen Binnen- und Seeschiff umgeschla
gen werden. Hingegen herrsd it in Hamburg das edite 
Kisten- und Kastengut vor, das schon wegen der 
erforderlidien Sortierarbeiten w eitgehend über die 
Kaisdiuppen laufen muß. W ahrsdieinlidi sind daher, 
gemessen an der editen Arbertsintensivität, die
11.2 Mill. t in Hamburg höher zu bew erten als die
14.3 Mill. t in Rotterdam. Ä hnlidies gilt dann audi für 
den Vergleich zwisdien Hamburg und Antwerpen.

Vergleichende Kapazitätsaufstellungen sind gleidier- 
maßen fragwürdig: die Gegenüberstellung von 1100 
Kränen der Hafengruppe A gegenüber 100 Kränen der 
benadibarten Hafengruppe B ist kein Beweis für hohe 
Leistungsfähigkeit, sie zeigt vielm ehr die untersdiied- 
lid ie S truktur der Seehäfen infolge der optimalen An
passung an den Aufbau des W arensortim ents und gibt 
ebensowenig wie die Hektarfläche eines Hafens den

Seewärtiger Güterumschlag in den fünf großen Nordseehäfen
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1925 20,8 95,9 50 27,8 69,0 26 4,3 81,1 64 19,4 77,0 54 4,3 48,3 58
1938 21,7 100,0 38 40,3 100,0 19 5,3 100,0 49 25,2 100,0 46 8,9 100,0 62
1950 21,1 97,2 47 29,0 72,0 22 5,1 96,2 55 11,0 47,7 39 6,0 67,4 43
1951 28,5 131,3 45 35,9 89,1 20 6,2 117,0 55 14,3 56,7 35 9,1 102,2 49
1952 27,1 124,9 38 38,8 96,3 18 6,0 113,2 48 15,2 60,3 34 9,8 110,1 48
1953 28,2 130,0 41 41,4 102,7 16 6,3 118,9 48 16,5 65,5 38 9,9 111,2 51
1954 28,5 131,3 39 48,8 121,1 17 7,0 132,1 50 20,7 82,1 37 9,8 110,1 49
1955 31,4 144,7 39 64,5 160,0 15 7.5 141,5 51 24,0 95,2 36 12,0 134,8 46
1956 36,9 170,0 42 70,2 174,2 14 9,4 177,4 40 27,5 109,1 32 12,4 139,3 48
1957 36,7 169,1 42 74,1 183,9 15 114 209,4 38 26,6 105,6 33 13,4 150,6 49
1958 34,6 159,4 44 72,1 178,9 17 11,1 209,4 32 27,4 108,7 34 13,3 149,4 52
1959 34,6 159,4 51 69,2 171,7 20 9,8 184,9 40 „ 29,2 115,9 36 14,1 158,4 54
1960 36,7 169,1 51 1 81,3 201,7 17 1) 10,6 200,0 42 1) 30,8 122,2 36 15,1 169,7 54

1) V orläufige Zahlen. 
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Maßstab für die Größe und Bedeutung des Platzes 
noch, für die schlüssige Hafenwahl der V erlader
schaft ab.

AUSBAU ALLER FAZILITÄTEN NOTWENDIG

Der Eigenhandel eines Seehafens, das Vorhandensein 
qualifizierter Seehafenspediteure, großer M akler
firmen, Banken, W arenm ärkte und Börsen, Verarbei- 
tungs- und Veredelungsbetriebe, W erften und Repa
raturw erkstätten, die geographischen Verhältnisse, die 
S tandortstruktur und Dichte der Industrie im Hinter
land, die zeitlidie Folge und Q ualität der Abfahrten, 
die geographische Lage der Liefer- und Bezugsländer 
sind die unsichtbaren Fazilitäten, die wir erwähnten. 
Erst die Berücksiditigung aller dieser entscheidenden 
und untersdiiedlich zu gew iditenden Komponenten 
determ iniert die Hafenwahl des Verladers. Es. gibt 
also kaum einen W ettbewerb sdiledithin zwischen 
den Seehäfen des Gemeinsamen M arktes. W as wir 
kennen und womit wir uns auseinanderzusetzen haben, 
ist der W ettbewerb auf speziellen Relationen um 
spezielle Güter und Gütergruppen, also eine oligopo
listische Konkurrenz um heterogene Güter. Man wird 
sidi stets bewußt sein müssen, daß der Seehafenwett
bewerb besonders in. Großwirtschaftsräumen: weit
gehend eine Frage der —̂ national und supranational 
gesehenen — vernunftgem äßen A rbeitsteilung nadi 
dem Prinzip des „do ut des" zum Vorteil aller Beteilig
ten sein sollte und auch sein kann. Sicherlidi darf dies 
nidit zu einer Spezialisierung der differenzierten 
Tätigkeitsbereidie der nordwesteuropäischen Seehäfen 
führen, wäre dies doch eine Entwidilung, die dem 
Trend zum Universalhafen zuwiderlaufen würde.

.Es kann nicht genug gesagt werden: der Ausbau aller 
Fazilitäten des Seehafens vermag der drohenden Ge
fahr der V erlagerung größerer Teile des Eigenhandels 
in den W estraum zu begegnen. Vorläufig haben nur 
ganz spezifisdie Sortimente derartigen Verlagerungs
tendenzen nachgegeben, von denen ohnehin zu erw ar
ten war, daß sie auch ohne das Zustandekommen 
einer EWG weiteren Belastungen durch Transport- und 
Umschlagskosten nachgeben würden. Um aber weitere 
Eingriffe in das vielschichtige Sortiment der Handels
güter, vornehmlich des Hamburger Hafens, zu verm ei
den, ersdieint es dringend notwendig, den umfang
reidien Bereich der oben angedeuteten Fazilitäten in 
einer sachlich abgewogenen Entwicklungserkenntnis 
auszügestalten. Das ist ein umfangreidies Gebiet, das 
h ier nicht behandelt w erden kann. Begriffe wie An
passung der Gebührenpolitik, Harmonisierung der In
vestitionen u. a. m. bestimmen hier die Diskussion.

BERECHTIGTE UND UNBERECHTIGTE BEFURCHTUNGEN

Sind die Befürditungen der in der EWG ostwärts 
gelegenen Seehäfen schon zahlreich und bereditigt 
genug, so hat die Konstituierung der nunmehr ausein
anderbrechenden EFTA s. Z. äusgesprodienes Mißber 
hagen nicht nur in Hafenkreisen erweckt. Das Bestehen 
dieser im Gegensatz zur äußerst straff organisierten

EWG (die mit wirtschaftlichen M itteln politisdie End
ziele zu realisieren gewillt ist) lockeren Zusammenhang 
haltenden Freihandelsvereinigung verschärft die Be
mühungen aller an einer Aufrechterhaltung und Ver
tiefung der liberalen GÄTT- und OEEC-Prinzipien im 
W elthandel Interessierten, die verantw ortlidien Regie
rungsstellen der Sechsergemeinschaft auf Hallsteins 
These einer „multilateralen, evolutionären und libera
len" EWG und insbesondere auf die bereits beobachte
ten Umlenkungen vori Handels- und Verkehrsströmen 
mit ernsthaften A uswirkungen auf die deutsdien See
häfen hinzuweisen. Diese w erden gerade infolge der 
Ausrichtung von Handel und Produktion nadi dem 
W estraum, der Umlenkung eines Teiles des Außen- 
auf den Binnenhandel und der Gefahr möglicher Re
torsionsmaßnahmen der sog. D rittländer sowie des 
verstärkten Direktimports und -exports der deutsdien 
Industrie vor prima facie nahezu unlösbare, weil 
unorganisch gewachsene Aufgaben gestellt.

A ndererseits wäre es unrealistisdi, sich der Ansidit, 
daß durch die Intensivierung des internen Güteraus
tausches der EWG und Aufstellung eines protektioni
stisdien Außentarifs etwaige potentielle Tendenzen 
eines A utarkiestrebens und einer A bkapselung „Klein
europas" — die sog. „diversion of trade".— wirksam 
werden könnten, vorbehaltlos anzusdiließen. Die 
Möglichkeit einer w esteuropäisdien A utarkie ist ange
sidits der vorherrschenden überaus starken wirtschaft
lichen Verfleditung des EWG-Raumes mit den übrigen 
Ländern der westlichen W elt praktisdi ausgeschlossen. 
W ährend die durch den W illen zur Aufrechterhaltung 
und Steigerung des Lebensstandards der westeuropäi
sdien Bevölkerung erzwungene Kontinuität der wirt
schaftlichen Entwicklung Europas einen Alleingang 
eines, sei es auch nodi so nationalistisdi ausgerichte- 

■ ten Landes und damit eine Drosselung seines Import
stromes verbietet, werden insbesondere die niditindu- 
strialisierten Länder der w esteuropäisdien Einfluß
sphäre auf den stetigen Absatz ihrer Exporte nach 
Europa nicht verzichten können; ihre Ausfuhr deckt 
den H auptteil ihrer Deviseneinnahmen. Diese Import- 
und Exportdringlichkeit ist naturgemäß in unterschied- 
lidier V ariationsbreite Vorhanden, gilt grundsätzlidi 
aber für jeden Partner der EWG.

Audi die Furcht vor einer Umlenkung der Handels
und Verkehrsström e durdi das wirtschaftliche „Er
starken" der sog. „Assoziierten Gebiete" dürfte weit
gehend unbegründet sein. H insiditlidi dieser „neuen" 
Seegüterströme sind konkrete Verlagerungstendenzen 
heute nur in noch unbedeutenden Ausnahmefällen zu 
erkennen. Grundsätzlich und theoretisch werden und 
müssen immer dann, wenn bisher aus Drittländern in 
die EWG importierte W aren nun im internen Ver
kehr — also auch im Austausch mit den assoziierten 
Gebieten — verfügbar werden, die alten Güterströme 
über See verändert werden, d. h. also überall dort, 
wo die mit den assoziierten Gebieten zoll- und han
delsmäßig zusammenfließenden Nationalwirtschaften 
einen verstärkten Anreiz zum unm ittelbaren Güter-
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austausdi, zum W aren- und Dienstleistungsverkehr 
innerhalb des V ertragsraum es haben: Zudser statt aus 
Kuba nunmehr aus den französisdien Gebieten, W eidi- 
weizen aus Frankreidi, s ta tt wie bisher aus Kanada. 
Die Sdiwierigkeiten, die sidi auf Grand jahrzehnte
langer V erfleditungen des Seehandels mit den jetzi
gen Bezugsländern durdi Handelsverträge, Abkommen, 
b ila tera le  V ereinbarungen u. ä. m. ergeben, lassen sidi 
nur sdiwer übersehen, werden aber nidit gering sein.

VERKEHRSAUFSCHLIESSUNG DES HINTERLANDES

Diese möglidie Um strukturierung der Seegüterströme 
w ird eine Auswirkung auf den binnenwärtigen V er
kehr zeitigen, da im Zuge der Arbeitsteilung und Pro
duktivitätssteigerung audi der Verkehrsträger im 
Gemeinsamen M arkt sidi die stärkere Inansprudi
nahm e des kostengünstigen Transportweges durch den 
europäisdien V erbraudier ergeben muß und soll. Hier 
gewinnt die vorzüglidie Hinterlandsaufsdiließung der 
Rhein-Sdielde-Hafengruppe an Bedeutung. Dadurdi 
Wird die Standortungunst der deutsdien Seehäfen zum 
industriellen Kerngebiet Europas nodi weiter ver- 
sdiärft werden, gegen deren negative Auswirkungen 
vorsorglich Maßnahmen im Vertragswerk vorgesehen 
sind und bereits im „Verkehrswegeplan" der EWG- 
Kommission ihre Berücksichtigung gefunden haben.

Solange die Verkehrslinien, die Hamburg und das 
norddeutsche Küstengebiet mit dem Hinterland ver
binden, qualitativ nicht annähernd mit der Verkehrs- 
aufsdiließung des H interlandes der Rhein-Schelde- 
Hafengruppe vergleidibar sind und das postulierte 
Höchstmaß an Produktivität im Gemeinsamen M arkt 
auf die Inanspruchnahme der kostengünstigsten und 
leistungsfähigsten Verkehrswege hinzielt, erscheint 
sinnvollerw eise eine „Anpassungs-Revision" der Be
förderungskosten im Zu- und Ablaufverkehr der See
häfen angebracht. Das Brand-Gutachten zur Rationali
sierung der Deutsdien Bundesbahn beispielsweise 
b ie tet mit anderen Vorschlägen aus Kreisen der Deut
schen Bundesbahn und der deutschen Verkehrswirt- 
schaft mannigfache Möglichkeiten etwa einer Berück
sichtigung von Seehafeninteressen in der Großraum
wirtschaft. W ie derartige Vorsdiläge, z.B. wie die Über
tragung der teilweisen Tarifautonomie an die Deutsche 
Bundesbahn und die Erteilung einer Erlaubnis, unter 
gewissen Bedingungen mit Verladern sogenannte Son
derabmachungen zu treffen — sie sind in den anderen 
EWG-Ländern durchaus üblich —, unter EWG-Aspekt 
aufgenommen werden, bleibt abzuwarten.

N ur eine Prognose ist als einigermaßen gesichert an
zusehen: Der einheitliche Außenzoll im Zusammen
hang mit den Bestimmungen des EWG-Vertrags wird 
den verkehrlidien und güterwirtschaftlichen Zug nach 
W esten aus dem industriellen Zentrum W esteuropas 
zur Rhein-Sdielde-Hafengruppe weiter verstärken. •

VERTRAGLICHE BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER SEEHÄFEN

W ie sehen nun die Bestimmungen des EW G-Vertrages 
bezüglich der Seehäfen aus? Zunädist muß man fest
stellen: ü b er die Seehäfen findet sich expressis verbis

nidits im gesam ten EWG-Vertrag! Sind nun die extre
men und sich widersprechenden Auslegungen riditig? 
Erste Schlußfolgerung: Die Seehäfen als Institution 
sind vertragsrechtlidi unerw ähnt geblieben, da aber 
bekannt ist, daß sie in den V ertragsvorverhandlungen 
ausführlidier Gesprächsgegenstand gewesen sind, ist 
zu sdiließen, daß sie außerhalb des Anwendungsbe- 
reidis des EWGV liegen. Hingegen zweitens: Zwar 
sind die Seehäfen nicht erwähnt, der EWG-Vertrag 
erfaßt jedoch alle Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
die in seinem geographischen Einzugsbereidi liegen, 
folglich sind die Seehäfen ausnahmslos nach den so
genannten allgem einen Regeln des EWGV zu behan
deln, sind sie dodi keine V erkehrsträger und können 
nicht den V erkehrstitel des V ertrages für sich be
anspruchen.

W ohin führt dies? Einmal zum um strittenen Problem 
der Behandlung des Verkehrswesens und besonders 
der V erkehrsträger Seesdiiffahrt und Luftfahrt im 
V ertragsw erk selbst, dann aber zur Frage der Stel
lung der Seehäfen im System der Europawirtschaft 
und des EWGV.

Klarheit ■— so sollte man meinen — bringt in diesen 
Grundsätzfragen das lang erw artete Arbeitsdokum ent 
der Kommission der Europäischen W irtsdiaftsgem ein
schaft zu A rtikel 75 des EWGV über die V erw irk
lichung der gemeinsamen Verkehrspolitik. Für die 
Seehäfen finden sich hierin einige interessante und 
aufschlußreiche Passagen; die erste:
„Die Gewerbezweige mit Hilfs- und Vermittlerfunk- ' 
tionen für den Verkehr, insbesondere die Spediteure 
sowie Hafenbetriebe unterliegen den; allgemeinen 
Vorschriften des Vertrages. A ngesidits der Bedeutung 
dieser Unternehmen für den V erkehr können im Rah
men der gemeinsamen V erkehrspolitik geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, soweit diese Tätig
keiten in direkter Beziehung zur Verkehrsabwicklung 
stehen."

Und die zweite;
„Es liegt auf der Hand, daß Seeschiffahrt und Luftfahrt 
eigene M erkmale aufweisen und weit mehr als die 
Binnenverkehrsträger mit der W eltwirtschaft ver
knüpft und von ihr abhängig sind. Es liegt im Inter
esse der Gemeinschaft selbst, dieser Lage Rechnung 
zu tragen und die W ettbewerbsfähigkeit der Seeschiff
fahrt und der Luftfahrt nicht außerhalb des Anwen
dungsbereichs des Vertrages von Rom anzutasten."

In diesem Zusammenhang wird vorgesdilagen, die 
Anwendung bestimm ter Regeln des EWGV für diese 
beiden V erkehrsträger so lange auszusetzen, bis für sie 
geeignete Bestimmungen erlassen werden.

Ohne auf die im w esentlidien drei vorhandenen Auf
fassungen über die Stellung von Seeschiffahrt und 
Seehäfen im Gemeinsamen M arkt und im System des 
EWGV einzugehen, soll nur die verm ittelnde Ansicht ' 
erwähnt werden: Sie stützt sidi auf die „besonderen 
Besonderheiten" von Seeschiffahrt und Seehäfen, die 
eine pauschale Gleichstellung der Dienstleistungen 
dieser W irtsdiaftskörper mit allgemeinen wirtschaft
lichen Tätigkeiten verneint und die Schaffung von 
Sonderregelungen als zwingende Notwendigkeit be-
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traditet. Umstritten ist hierbei besonders die Anwen
dung der auf die Binnenmarktintegration abzielenden 
W ettbew erbsregeln des V ertrages auf diese sieäi im 
internationalen Gesdiäft betätigenden Brandien.

DIE STELLUNG DER SEEHAFENVERKEHRSWIRTSCHAFT

Sehr erfreulidi ist es, daß man in Brüssel von der 
kompromißlosen Formel, nadi der - alle Regeln des 
EWGV für alle V erkehrsträger gelten und die See
häfen als quantité négligeable betrad ite t wurden, in 
so behutsam er und kluger W eise abgerüdit ist. Bei 
näherer Betraditung der oben angeführten Zitate 
taudit ein Problem auf, um dessen Lösung die See
hafenwirtschaft sidi seit geraumer Zeit bemüht: Es ist 
dies die Stellung der sogenannten „Seehafenverkehrs- 
wirtsdiaft", desjenigen Bereidies der Seehafenwirt- 
sdiaft, der unm ittelbare Dienste am V erkehr leistet, 
ohne den V erkehrsträger Seeschiffahrt schwerlich vor
stellbar ist und nach Auffassung gewisser Seehafen
kreise eine arteigene Berücksiditigung im Titel IV 
m ittels Artikel 84, Abs. 2 EWG erfordert. Es kann 
und es darf nidit verkannt werden, daß größere Be- 
reidie einer Seehafenwirtsdiaft — etwa die im Doku
ment der EWG-Kommission apostrophierten Hafen
betriebe — zweifellos den sogenannten allgemeinen 
Bestimmungen des EWGV unterliegen. Ebenso unzwei- 

: deutig ist unseres Eraditens jedoch die Stellung jenes 
eng zu fassenden Bereidies von Dienstleistungen im 
Seehafen, die im Rahmen der Beförderungsvorgänge 
mit der Seesdiiffahrt verbunden sind und eine andere 
Behandlung als die den Zielen und Aufgaben der auf 
die Integration des europäischen Binnenmarktes ge
richteten W ettbewerbspolitik des EWGV erforderlich 
machen. Es erscheint sinnvoll und notwendig, beide . 
oben zitierten Vorstellungen des Kommissions-Doku
mentes für die Seehafenverkehrswirtschaft als Teil- 
bereidi der Hafenw irtsdiaft als w ertvolle Diskussions
grundlage zu betraditen. Inwieweit der umfassendere 
Komplex der Hafenbetriebe durdi „gewisse M aßnah
men“ angesichts seiner Bedeutung für die V erkehrs
abwicklung eine Sonderbehandlung erfahren soll, wird 
oftmals nur aus dem konkret gestellten Einzelfall her
aus zu klären sein. Daß aber der quantitativ kleinere 
Bereidi der Seehafenverkehrswirtsdiaft zumindest 
wie der V erkehrsträger Seesdiiffahrt selbst von der 
kompromißlosen Anwendung der allgemeinen Regeln 
des EWGV bis zum Erlaß von für ihn geeigneteren 
Bestimmungen befreit werden sollte, karm bei nüch
terner Prüfung der objektiv gegeljenen Faktoren nidit 
als unsadiliche Forderung betrad ite t werden.

In dieser Auffassung sehen wir uns durdi den Auf
nahm eantrag Großbritanniens — das gleidiartige An
sichten über die Rolle von Seehafen und Seesdiiffahrt 
vertritt — sowie anderer seehafen- und seeschiffahrt- 
orientierter EFTA-Staaten in die EWG bestärkt. So, 
wie es ersichtlich war, daß die Bildung zweier Groß- 
raum wirtsdiaften in Europa — lassen wir den „Rat

für gegenseitige W irtsdiaftshilfe" (COMECON) als 
dritten, sowjetischen Block des Satellitenbereiches 
außer ad it — zu unerwünschten Folgeersdieinungen 
nicht nur für die Seehäfen führen mußte und bereits 
geführt hat, so eindeutig sind die Seehäfen der EWG 
und die traditionell liberal eingestellte Seeschiffahrt 
brennend an einer befriedigenden Lösung dieser 
sdiw ebenden Probleme interessiert. Die ungelöste 
Augenblidcssituation bringt jedenfalls einen starken 
Unsicherheitsfaktor in die zumeist langfristigen Dis
positionen von Reedern und Hafenwirtschaftlern.

DIE MITTLERFUNKTION V ON SEEHÄFEN 
UND SEESCHIFFAHRT

Die Frage, welche Stellung Seehäfen und Seesdiiffahrt 
im Rahmen der echten Großraumwirtschaft zukommt, 
ist unter dem Aspekt der beiden V erträge bisher nicht 
gelöst; ohne Zweifel aber ist eines erkennbar: Die 
M ittlerfunktion, die ehrliche M aklerstellung von See
sdiiffahrt und Seehäfen zwischen den Volkswirtsdiaf
ten ist geblieben und hat durdi die Existenz der 
europäisdien Großwirtsdiaftsräume eine erhöhte Be
deutung bekommen. Die Freihäfen als zollpolitisch 
exterritoriale Gebiete können im V erkehr mit Dritt
ländern ihre klassische V erteilerfunktion im Transit
handel , verstärkt zur Geltung bringen, ü b er diese 
„Freizonen" hinaus vermögen funktionstüditige See
häfen ihre Fazilitäten in den Dienst einer guten Sache 
zu stellen. So wie die Seeschiffahrt — unbesdiadet 
untersdiiedlidister politischer und wirtsdiaftspoliti- 
sdier Konstellationen — die Häfen aller fünf Konti
nente stets vorurteilslos bedient hat, so besaßen der 
Handel, der Umschlag der W aren, ihre Manipulation 
für den Verbrauch, kurzum die emsige Besdiäftigung 
mit den Erzeugnissen der W eltw irtsdiaft in den See
häfen zumeist V orrang vor politisdien Augenblicks
fragen. Sicherlich bestimmen letztere den Umfang des 
W elthandels, und sicherlich sind Politik und W irt
schaft Zwillingssdiwestern, doch sdieint es ungemein 
beruhigend, immer die Gewißheit haben zu können, 
daß Seehäfen und Seeschiffahrt stets bem üht sein 
werden, wirtschaftspolitische Gegensätze mildern zu 
helfen und politischen Spannungen mit gleichbleibend 
zuverlässiger A rbeit im Dienste der Volkswirtschaft 
zu begegnen.

Nachdrücklich aber muß daher gefordert werden, daß 
jede Regelung, die die Verkehrs- und Handelspolitik 
als Ergebnis allgemein wirtschaftspolitischer Maßnah
men betrifft, Rüdcsidit auf eine organische Entwidc
lung der Seehafenpolitik und die spezielle Situation 
in den Seehäfen selbst sowie auf die mit ihnen ver
bundenen Handelsbeziehungen nimmt. Ganz besonders 
gilt dies für die deutschen Seehäfen, die sidi audi in 
einem erw eiterten EWG-Raum nach wie vor in einer 
Randlage befinden und mehr denn je  einer ihr Han
delsvolumen beeinflussenden Verkehrspolitik größte 
Aufmerksamkeit entgegenbringen werden.
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